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§ 7  Antrag betreffend Einführung Stimmrechtsalter 16

Die Vorlage im Überblick

Der im Juli 2005 eingereichte Memorialsantrag der JUSO Glarnerland verlangte, es sei das aktive und 
passive Stimmrecht ab dem 16. Altersjahr auf Kantons- und Gemeindestufe zu gewähren. Der Regie-
rungsrat beantragte dem Landrat mit einem Gegenvorschlag, der Landsgemeinde die Herabsetzung des 
Mindestalters für das aktive Stimm- und Wahlrecht auf 16 Jahre zu unterbreiten und für die Wählbarkeit in 
politische und richterliche Behörden (passives Wahlrecht) das Mindestalter von 18 Jahren beizubehalten. 
Dies ermögliche den interessierten Jugendlichen in die politischen Prozesse hineinzuwachsen und ihre 
Zukunft mitzugestalten. Auch würde damit die an der Landsgemeinde 2006 gerade bei der jungen Gene-
ration spürbare Aufbruchstimmung aufgenommen; hingegen wäre mit dem Beibehalten der Altersgrenze 
18 beim Recht, in eine Behörde gewählt zu werden, der zivilrechtlichen Mündigkeit Rechnung zu tragen. 

Das Ergebnis der Vernehmlassung bei Gemeinden, politischen Parteien und Verbänden war kontrovers. 
Die Gemeinden lehnten überwiegend Memorialsantrag und Gegenvorschlag ab. Die Parteien hingegen 
zeigten ein sehr breites Meinungsspektrum. 

Die vorberatende landrätliche Kommission und der Landrat sprachen sich gegen den Memorialsantrag 
und gegen den regierungsrätlichen Gegenvorschlag aus. Überwiegend herrschte die Meinung vor, dass 
die Mehrheit der betroffenen Jugendlichen das Stimmrechtsalter 16 weder wolle noch als wichtig erachte. 
Das Unterscheiden von zivilrechtlicher und politischer Mündigkeit sei künstlich und verkompliziere die 
politischen Abläufe. Auch fehle es der Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen an Lebenserfahrung und 
Reife, was die Gefahr einer Beeinflussung beinhalte.

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, den Memorialsantrag zur Einführung des Stimmrechtsalters 
16 abzulehnen. 

1. Der Memorialsantrag

Die	JUSO	Glarnerland	reichte	im	Juli	2005	einen	Memorialsantrag	betreffend	Einführung	des	Stimmrechts-
alters	16	auf	kantonaler	und	kommunaler	Ebene	ein:
«Artikel	56	Absatz	1	der	Kantonsverfassung	wird	folgendermassen	geändert:
Alt:
Alle	 Schweizer	 sind	 im	 Kanton	 und	 in	 der	 Gemeinde	 stimmberechtigt,	 wenn	 sie	 hier	 wohnhaft	 sind	 und	 das		
18.	Altersjahr	zurückgelegt	haben.
Neu:
Alle Schweizer sind im Kanton und in der Gemeinde stimmberechtigt, wenn sie hier wohnhaft sind und das  
16. Altersjahr zurückgelegt haben.
Begründung:
Das	Stimmrecht	 ist	ein	demokratisches	Grundrecht.	Es	ermöglicht	der	Bevölkerung	über	politische	Fragen	und	
damit	auch	über	die	eigene	Zukunft	mitzubestimmen.	Eine	Verweigerung	des	Stimmrechts	für	bestimmte	Teile	der	
Bevölkerung	 muss	 deshalb	 sehr	 sorgfältig	 begründet	 werden.	 Grundsätzlich	 ist	 es	 einem	 jeden	 zuzugestehen,	
der	 die	 Kriterien	 der	 ‹politischen	 Reife›	 erfüllt.	 ‹Politische	 Reife›	 wird	 als	 die	 Fähigkeit	 verstanden,	 die	 eigenen	
materiellen	und	ideellen	Interessen	im	Rahmen	der	Gesellschaft	zu	erkennen	und	zu	artikulieren.	Dabei	genügt	es,	
wenn	diese	politische	Reife	nicht	bei	 jedem	Einzelnen,	sondern	bei	der	Mehrheit	einer	Alterskategorie	gegeben	
ist.	 Sowohl	 die	 Psychologie	 als	 auch	 der	 gesellschaftliche	 Alltag	 bescheinigen,	 dass	 Jugendliche	 im	 Alter	 von		
16	Jahren	diese	Kriterien	grundsätzlich	erfüllen.
Mit	16	Jahren	hat	ein/e	Jugendliche/r	soeben	die	obligatorische	Schulzeit	abgeschlossen	und	steht	nun	vor	der	
Berufslehre	oder	einer	weiterführenden	Schule.	Die	Jugendlichen	müssen	bei	der	zu	diesem	Zeitpunkt	fälligen	Wahl	
eines	Berufes	schon	ein	hohes	Mass	an	Selbstverantwortung	beweisen.
Auch	 die	 Wirtschaft	 behandelt	 Jugendliche	 in	 diesem	 Alter	 durchwegs	 als	 mündige	 Käuferinnen	 und	 Käufer.	
Schliesslich	werden	die	Jugendlichen	auch,	durch	die	Konfirmation	oder	die	gar	schon	früher	stattfindende	Firmung,	
in	Glaubens-	und	Religionsfragen	als	volljährig	betrachtet.	Der	Alltag	der	Jugendlichen	zeigt	also	deutlich,	dass		
16-Jährige	fähig	sind	eigene	Interessen	zu	verfolgen	und	für	sich	und	ihr	Umfeld	Verantwortung	zu	übernehmen.	
Eine	Senkung	des	Stimmrechtsalters	auf	16	Jahre	würde	dieser	veränderten	Alltagswirklichkeit	entsprechen.	Vor	
allem	aber	würde	es	den	Jugendlichen	erlauben,	bei	den	politischen	Entscheiden,	von	denen	sie	besonders	auf	
kantonaler	und	kommunaler	Ebene	oft	sehr	direkt	betroffen	sind,	mitzubestimmen	und	damit	die	eigene	Zukunft	
auch	aktiv	zu	gestalten.	Die	Möglichkeit	der	aktiven	Partizipation	der	Jugendlichen	trägt	dazu	bei,	dass	diese	sich	
wieder	vermehrt	für	politische	Belange	interessieren	und	auch	bereit	sind	Verantwortung	für	die	gesellschaftliche	
Entwicklung	zu	übernehmen.	Solches	politisches	Interesse	und	Engagement	sind	wiederum	weitere	Grundpfeiler	
der	Demokratie.»

Der	Landrat	erklärte	den	Memorialsantrag	im	September	2005	als	rechtlich	zulässig	und	erheblich.	
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2. Zum Stimm- und Wahlrecht 

2.1. Rechtslage

Bund	und	Kantone	regeln	die	Stimmberechtigung	in	ihren	Verfassungen.	Sowohl	auf	Bundesebene	(Art.	136	
BV)	als	auch	im	Kanton	Glarus	(Art.	56	KV)	und	in	allen	anderen	Kantonen	muss	18	Jahre	alt	sein,	wer	an	
Wahlen	und	Abstimmungen	teilnehmen	will.	Das	Stimmrecht	umfasst	die	Befugnis,
–	 	an	Wahlen	und	Abstimmungen	teilzunehmen	sowie	Initiativen	(in	unserem	Kanton	Memorialsanträge	und	

Anträge	 an	 die	 Gemeindeversammlung)	 und	 Referenden	 zu	 unterzeichnen	 (aktives	 Stimm-	 und	 Wahl-
recht);	

–	 	in	politische	Behörden	(wie	Stände-,	Regierungs-,	Land-	oder	Gemeinderat)	oder	als	Richter/in	gewählt	zu	
werden	(passives	Wahlrecht).

Mündigkeitsregelungen	 kennt	 das	 schweizerische	 Recht	 aber	 auch	 in	 anderen	 Rechtsgebieten:	 Gemäss	
Zivilrecht	 kann	 eine	 Person	 ab	 zurückgelegtem	 16.	 Altersjahr	 über	 ihr	 religiöses	 Bekenntnis	 entscheiden		
(Art.	303	Abs.	3	ZGB);	die	Anwendbarkeit	des	Strafrechts	erfolgt	nach	Altersstufen	ab	dem	zehnten	Altersjahr	
differenziert.	Die	zivilrechtliche	Mündigkeit	wird	mit	18	Jahren	erlangt	(Art.	14	ZGB).	Die	zivilrechtliche	und	
die	politische	Mündigkeit	müssen	nicht	 zwingend	zusammenfallen,	wie	die	Beispiele	derjenigen	Kantone	
zeigten,	 die	 schon	 zu	 Zeiten	 des	 zivilrechtlichen	 Mündigkeitsalters	 20	 den	 18-Jährigen	 das	 Stimmrecht	
gewährten.	Auch	im	Bund	wurde	das	Stimmrechtsalter	18	einige	Jahre	vor	der	Senkung	des	zivilrechtlichen	
Mündigkeitsalters	eingeführt.

Bezüglich	 des	 Stimmrechts	 in	 kirchlichen	 Belangen	 verweist	 die	 Verfassung	 der	 römisch-katholischen	
Landeskirche	 unseres	 Kantons	 auf	 das	 kantonale	 Recht	 (Art.	 27	 Abs.	 2),	 während	 die	 Verfassung	 der	
evangelisch-reformierten	Landeskirche	das	aktive	Stimm-	und	Wahlrecht	den	16-jährigen	Mitgliedern	der	
Kirchgemeinde	verleiht,	die	Wählbarkeit	in	kirchliche	Behörden	dagegen	erst	ab	18	Jahren	gewährt	(Art.	14		
Abs.	1	und	2).

2.2. Historischer Rückblick

Für	das	Stimm-	und	Wahlrecht	 im	Bund	verlangte	die	erste	Bundesverfassung	von	1848	das	Mindestalter	
von	20	Jahren.	Die	Herabsetzung	auf	18	Jahre	erfolgte	1991.	Zuvor	war	1979	eine	erste	Vorlage	zur	Senkung	
des	Stimm-	und	Wahlrechtsalters	noch	knapp	abgelehnt	worden.	Auf	kantonaler	Ebene	führten	die	meisten	
Kantone	das	Stimm-	und	Wahlrechtsalter	18	vor	dem	Bund	ein.	Im	Kanton	Glarus	beschloss	dies	die	Lands-
gemeinde	1980.	

2.3. Stimmrechtsalter 16 in der Schweiz und in Deutschland

Auf	Bundesebene	wurde	ein	Vorstoss	zur	Senkung	des	Stimmrechtsalters	im	Juni	2000	im	Nationalrat	relativ	
knapp	abgelehnt.	In	der	Schweiz	kennt	noch	kein	Kanton	das	Stimm-	und	Wahlrechtsalter	16.	Es	wird	und	
wurde	aber	in	verschiedenen	Kantonen	diskutiert	(ZH,	BE,	FR,	BS,	SH,	TG);	Luzern	wollte	2004	auf	Antrag	
des	Verfassungsrates	das	aktive	Stimm-	und	Wahlrechtsalter	16	einführen,	der	Kantonsrat	lehnte	den	Antrag	
jedoch	ab.	

In	den	deutschen	Bundesländern	Niedersachsen	und	Schleswig-Holstein	wurde	1996	beziehungsweise	1997	
das	aktive	Wahlrecht	auf	kommunaler	Ebene	auf	16	Jahre	gesenkt.	Erste	Erfahrungen	sollen	zeigen,	dass	
die	Jungwählerinnen	und	-wähler	gegenüber	der	Generation	der	30-Jährigen	überdurchschnittlich	an	den	
Wahlen	teilnehmen.

2.4. Befragung im Kanton Glarus

Innerhalb	einer	Maturaarbeit	wurden	573	Jugendliche	und	 junge	Erwachsene	zwischen	elf	und	20	Jahren	
an	der	Kantonsschule,	den	Berufsschulen	und	den	Oberstufen	allgemein	zur	Politik	und	im	Speziellen	zum	
Thema	Stimmrechtsalter	16	befragt.	Die	Umfrage	ergab	folgende	Ergebnisse:
–	 	Das	Interesse	der	Glarner	Jugendlichen	an	der	Politik	ist	nicht	sehr	gross;	zwei	Drittel	der	Jugendlichen	

gaben	an,	sich	«eher	nicht»	oder	«überhaupt	nicht»	 für	Politik	zu	 interessieren.	Das	 Interesse	wird	mit	
zunehmendem	Alter	und	höherem	Bildungsniveau	grösser.	Knapp	50	Prozent	der	Befragten	gaben	an,	
genügende	bis	gute	Kenntnisse	in	Politik	zu	haben.	

–	 	Die	Einführung	des	Stimmrechtsalters	16	ist	für	eine	Mehrheit	(rund	zwei	Drittel)	«kein	Bedürfnis»	oder	ein	
nur	«geringes	Bedürfnis»,	für	die	Burschen	ein	stärkeres	als	für	die	Mädchen.	Bis	zum	15./16.	Altersjahr	
nimmt	es	jedoch	stetig	zu.	Trotzdem	sind	44	Prozent	aller	Befragten	für	die	Einführung	des	Stimmrechts-
alters	16,	21	Prozent	dagegen,	35	Prozent	(v.a.	jüngere)	sind	unentschlossen.	Praktisch	alle,	die	sich	für	
Politik	interessieren	und	sich	für	die	Senkung	des	Stimmrechtsalters	aussprachen	(rund	25%),	gaben	an,	
sich	bei	einer	allfälligen	Senkung	des	Stimmrechtsalters	auf	16	Jahre	aktiv	an	der	Politik	beteiligen	zu	
wollen.	
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3. Gründe für oder gegen die Einführung des Stimmrechtsalters 16

Hauptgrund	dagegen	 ist,	dass	zivilrechtliche	und	politische	Mündigkeit	bei	einer	Herabsetzung	auseinan-
derklaffen.	 Weshalb	 soll	 etwa	 ein	 Exekutivmitglied	 an	 gewichtigen	 Finanzbeschlüssen	 oder	 Entscheiden	
über	Grossanlagen	mitwirken	können,	wenn	dieselbe	Person	von	gewissen	privaten	Rechtsgeschäften,	wie	
grössere	Kaufverträge,	Bürgschaft,	Heirat	oder	Grundstückserwerb	mangels	zivilrechtlicher	Mündigkeit	noch	
ausgeschlossen	 ist?	Soll	eine	noch	nicht	mündige	Person	als	Richter	Rechtsgeschäfte	oder	Rechtshand-
lungen	beurteilen,	die	sie	selber	noch	nicht	vornehmen	darf?	–	Gegen	die	Herabsetzung	des	Stimmrechts-
alters	sind	im	Weiteren	folgende	Gründe	anzuführen:
–  Ausgebaute Demokratie besteht .	–	In	jeder	Demokratie	ist	ein	Teil	der	Einwohnerschaft	von	der	Beteili-

gung	an	Wahlen	und	Abstimmungen	ausgeschlossen,	ohne	dass	deren	Interessen	im	Parlament	unbe-
achtet	 bleiben.	Auch	 der	 Bund	 und	 die	 umliegenden	Staaten	 sowie	 alle	 anderen	 Kantone	kennen	die	
Altersgrenze	18.	

–	 	Keine Lösung für Untervertretung. – Die	Herabsetzung	des	Stimmrechtsalters	wird	an	der	Untervertretung	
der	Jungen	in	der	Politik	nichts	ändern.	

–	 	Interesse und teilweise Reife fehlen – Vorschlag geht zu weit. – Den	16-Jährigen	fehlt	das	Interesse	an	
der	Politik.	Zum	Teil	fehlt	auch	die	erforderliche	Reife	für	das	Wählen	und	Abstimmen.	Wenn	schon	eine	
Herabsetzung	des	Stimmrechtsalters,	dann	mit	einer	Beschränkung	auf	das	aktive	Stimm-	und	Wahlrecht	
unter	Ausschluss	des	passiven	Wahlrechts.	

Als	Gründe	für	das	Stimmrechtsalter	16	werden	der	ordentliche	Schulabschluss	und	damit	der	Eintritt	 ins	
Berufsleben	oder	an	weiterführende	Schulen	sowie	die	Mündigkeit	in	Glaubens-	und	Religionsfragen	ange-
führt.	 Die	 Wirtschaft	 betrachte	 16-Jährige	 durchaus	 als	 mündige	 Konsumenten.	 Betont	 wird,	 dass	 den	
Jugendlichen	ermöglicht	würde	bei	den	politischen	Entscheiden,	von	denen	sie	besonders	auf	kantonaler	
und	kommunaler	Ebene	oft	sehr	direkt	betroffen	sind,	mitzubestimmen	und	damit	die	eigene	Zukunft	aktiv	
mitzugestalten.	Gründe	für	die	Herabsetzung:	
–  Mehr Demokratie. – Wer	 von	 staatlichen	 Regelungen	 betroffen	 und	 zur	 Diskussion	 und	 Entscheidung	

darüber	fähig	ist,	soll	mitreden	und	mitbestimmen	können.	Jugendlichen	ab	16	Jahren	sind	diese	intellek-
tuellen	und	sozialen	Fähigkeiten	zuzutrauen.	Die	frühe	Anerkennung	als	vollwertige	Staatsbürger	lässt	auf	
eine	bessere	Integration	der	Jugendlichen	in	Staat	und	Politik	hoffen.

–	 	Untervertretung der Jungen. – Jugendliche	und	 junge	Erwachsene	sind	 in	politischen	Gremien	 (Parla-
menten	 usw.)	 untervertreten.	 Die	 demografische	 Entwicklung	 in	 der	 Schweiz	 wird	 diesen	 Trend	 noch	
verstärken.	

–  Von der Theorie in die Praxis. – Es	gibt	keine	Lücke	zwischen	Theorie	und	Praxis	mehr:	Die	Stimmberech-
tigung	schliesst	besser	an	den	schulischen	Unterricht	über	politische	Belange	an.	An	der	Landsgemeinde	
werden	Jugendliche	schon	früh	in	den	Ring	zugelassen.	

4. Gegenvorschlag des Regierungsrates

Der	Regierungsrat	beantragte	als	Gegenvorschlag	das	aktive	Stimm-	und	Wahlrecht	ab	dem	16	Altersjahr	
einzuführen,	 für	 die	 Wählbarkeit	 in	 kantonale	 und	 kommunale	 Behörden	 jedoch	 das	 Mindestalter	 von	 18	
Jahren	 zu	 belassen.	 Es	 wäre	 wenig	 einsichtig,	 wenn	 17-jährige	 Gemeinderatsmitglieder	 Entscheide	 von	
grosser	 politischer	 oder	 finanzieller	 Tragweite	 selbstständig	 treffen	 und	 allenfalls	 unterzeichnen	 könnten,	
während	ihnen	im	Privatleben	der	Abschluss	wichtiger	Rechtsgeschäfte	wegen	der	fehlenden	zivilrechtlichen	
Mündigkeit	noch	verschlossen	bliebe.	

Es	ist	jedoch	interessierten	Jugendlichen	die	Möglichkeit	einzuräumen,	in	den	politischen	Prozess	hineinzu-
wachsen	und	die	eigene	Zukunft	aktiv	mitzugestalten.	Auch	soll	die	gerade	durch	jüngere	Stimmberechtigte	
geprägte	Aufbruchstimmung	der	Landsgemeinde	2006	konkrete	demokratische	Auswirkungen	haben	und	
die	Jugend	zu	einer	 frühen	aktiven	Beteiligung	am	politischen	Geschehen	motivieren.	Vielen,	wenn	auch	
nicht	allen	16-	bis	18-Jährigen	ist	aufgrund	ihrer	intellektuellen	und	sozialen	Entwicklungsstufe	die	aktive	Teil-
nahme	am	politischen	Prozess	zuzutrauen.	Ihnen	soll	die	Chance	dazu	gegeben	werden,	auch	wenn	damit	
kaum	eine	Verbesserung	der	Stimmbeteiligung	verbunden	sein	wird.

Der	Gegenvorschlag	enthielt	folgende	Änderung	von	Kantonsverfassung	und	Gemeindegesetz:	

Kantonsverfassung

Art. 56 Abs. 1
1	Alle	Schweizer	sind	im	Kanton	und	in	der	Gemeinde	stimmberechtigt,	wenn	
sie	hier	wohnhaft	sind	und	das	16.	Altersjahr	zurückgelegt	haben.
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Art. 57 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. a
1		(Auf	kantonaler	Ebene	haben	die	Stimmberechtigten	das	Recht:)
a.  an	der	Landsgemeinde	oder	an	der	Urne	zu	wählen	und,	ab	zurückgelegtem	

18.	Altersjahr,	gewählt	zu	werden;
2		(Auf	Gemeindeebene	haben	die	Stimmberechtigten	das	Recht:)
a.		an	der	Gemeindeversammlung	oder	an	der	Urne	zu	wählen	und,	ab	zurück-

gelegtem	18.	Altersjahr,	gewählt	zu	werden;

Art. 58 Abs. 1
1	 Die	 Stimmberechtigten	 haben	 das	 Recht,	 zuhanden	 der	 Landsgemeinde	
selbstständig	 oder	 gemeinsam	 mit	 andern	 Stimmberechtigten	 Memorials-
anträge	zu	stellen.	Dieses	Recht	steht	auch	den	Gemeinden	und	ihren	Vorsteher-
schaften	zu.

Art. 74 Abs. 1
1	 Alle	 Stimmberechtigten	 ab	 zurückgelegtem	 18.	 Altersjahr	 sind	 wählbar	
als	 Landrat,	 Regierungsrat	 oder	 Richter,	 als	 Ständerat	 oder	 als	 Mitglied	 der	
weiteren	Behörden	des	Kantons	und	der	Gemeinden.

Gemeindegesetz

Art. 21 Abs. 1
1	In	Gemeindeangelegenheiten	sind	alle	Schweizer	und	Schweizerinnen	stimm-
berechtigt,	die	in	der	Gemeinde	wohnhaft	sind	und	das	16.	Altersjahr	zurück-
gelegt	haben.	Der	Inhalt	des	Stimmrechts	richtet	sich	nach	Artikel	57	Absatz	2	
der	Kantonsverfassung.

Art. 33 Abs. 1
1	Alle	Stimmberechtigten	ab	zurückgelegtem	18.	Altersjahr	sind	als	Mitglieder	
von	 Gemeindebehörden	 oder	 als	 Behördenmitglieder	 oder	 Delegierte	 für	
Zweckverbände	wählbar.

Dieser	Vorschlag	ging	in	die	Vernehmlassung	und	wurde	anschliessend	dem	Landrat	unterbreitet.	

5. Ergebnis der Vernehmlassung

Es	 gingen	 29	 Stellungnahmen	 ein,	 sechs	 von	 Parteien,	 20	 von	 Gemeinden	 und	 drei	 von	 Verbänden.	 Die	
Vernehmlassung	zeigt	ein	kontroverses	Bild.

Bei	den	im	Landrat	vertretenen	Parteien	 ist	das	Meinungsspektrum	sehr	gross.	Vier	Parteien	stimmen	der	
regierungsrätlichen	 Vorlage	 zu	 oder	 gehen	 gar	 im	 Sinne	 des	 Memorialsantrages	 weiter	 (FDP,	 Grüne,	 SP,	
JUSO),	eine	Partei	 (CVP)	 ist	eher	skeptisch	und	eine	Partei	 (SVP)	 lehnt	Vorlage	und	Memorialsantrag	ab.	
Von	 den	 Gemeinden	 unterstützen	 lediglich	 zwei	 den	 regierungsrätlichen	 Vorschlag,	 zwei	 überlassen	 den	
Entscheid	der	Landsgemeinde,	16	Gemeinden	 lehnen	auch	den	regierungsrätlichen	Vorschlag,	 teils	vehe-
ment,	ab.	Von	den	drei	Verbänden	sprachen	sich	Gewerbeverband	und	Handelskammer	gegen	den	Memo-
rialsantrag	 und	 den	 regierungsrätlichen	 Gegenvorschlag	 aus;	 die	 Glarner	 Staatsbürgerliche	 Gesellschaft	
unterstützte	hingegen	die	Vorlage	des	Regierungsrates.	

6. Beratung der Vorlage im Landrat 

Eine	 landrätliche	Kommission	unter	dem	Vorsitz	von	Landrat	Walter	Lacher,	Glarus,	befasste	sich	mit	der	
Vorlage.	Nach	eingehender	Diskussion	beantragte	die	Kommission	mit	klarer	Mehrheit,	sowohl	den	Memo-
rialsantrag	 als	 auch	 den	 regierungsrätlichen	 Gegenvorschlag	 abzulehnen.	 Sie	 zweifelte,	 ob	 Jugendliche	
diesen	 Alters	 überhaupt	 an	 der	 Politik	 Anteil	 nehmen	 wollten,	 da	 sie	 sich	 mit	 ganz	 anderen	 Problemen	
beschäftigten.	Die	im	Kanton	durchgeführte	Umfrage	bestätige	dies,	auch	wenn	sich	eine	ansehnliche	Anzahl	
dafür	 interessiere.	 Stossend	 sei	 das	 Unterscheiden	 von	 zivilrechtlicher	 und	 politischer	 Mündigkeit.	 Auch	
kenne	noch	kein	anderer	Kanton	das	Stimmrechtsalter	16,	und	die	Gemeinden	hätten	sich	unisono	gegen	
den	Memorialsantrag	und	den	Vorschlag	der	Regierung	gewandt.	

Im	Landrat	selber	wurde	die	Vorlage	animiert	und	kontrovers	diskutiert.	Der	Regierungsrat	hielt	–	trotz	gegen-
teiligem	Kommissionsantrag	–	an	seinem	Gegenvorschlag	fest,	mit	dem	sich	die	Vertreter	der	Antragstel-
lenden	einverstanden	erklärten.	
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In	den	zwei	Debatten	äusserten	sich	–	nebst	Kommissionspräsident	und	Regierungsrat	nicht	weniger	als	
16	Rednerinnen	und	Redner	für	oder	gegen	den	Memorialsantrag	oder	den	regierungsrätlichen	Gegenvor-
schlag.	Die	Hauptargumente	gegen	die	Einführung	des	Stimmrechtsalters	16	waren:	
–	 	Das	Auseinanderklaffen	von	Mündigkeit	und	Stimmrecht	sei	nicht	sinnvoll.
–	 	16-Jährigen	fehle	es	an	der	erforderlichen	Reife	und	Lebenserfahrung.	Sie	seien	leicht	durch	Eltern	oder	

das	Umfeld	(Schule)	beeinflussbar	und	es	fehle	ihnen	an	den	erforderlichen	Kenntnissen.
–	 	Das	Interesse	an	der	Politik	und	das	Bedürfnis	für	eine	Senkung	sei	nicht	vorhanden,	wie	die	Umfrage	

und	auch	die	Erfahrungen	einzelner	Landräte	mit	ihrem	Nachwuchs	zeigte.	Jugendliche	nähmen	am	poli-
tischen	Leben	in	der	Gemeinde	nicht	teil.

–	 	Es	mache	wenig	Sinn,	das	Stimm-	und	Wahlrecht	auf	kantonaler	und	kommunaler	Ebene	anders	zu	regeln	
als	beim	Bund;	dies	führe	unter	anderem	dazu,	dass	16-Jährige	die	Ständeräte,	nicht	aber	den	Nationalrat,	
wählen	dürften.

–	 	Die	unterschiedliche	Regelung	des	aktiven	und	passiven	Stimmrechts	verkompliziere	das	Abstimmungs-
verfahren.

–	 	Jugendliche	bekämen	politische	Rechte	und	damit	das	Recht	über	Finanzvorlagen	zu	bestimmen,	ohne	
entsprechende	Pflichten	(Steuern	bezahlen)	wahrzunehmen.

–	 	Sie	seien	durch	andere	Aufgaben	wie	Berufs-	und	Schulwahl,	Sport	und	Hobbys	genügend	belastet,	wenn	
nicht	gar	überlastet.

Zu	Gunsten	der	Senkung	des	Stimmrechtsalters	wurde	angebracht:
–	 	Denjenigen	16-Jährigen,	welche	Interesse	an	Politik	in	Kanton	und	Gemeinden	zeigten,	sei	das	Mitwirken	

zu	ermöglichen.	Ihre	Zahl	entspräche	gemäss	Umfrage	in	etwa	der	durchschnittlichen	Stimmbeteiligung	
im	Kanton.

–	 	Mit	dem	Argument	des	mangelnden	Interesses	sei	seinerzeit	auch	die	Einführung	des	Frauenstimmrechts	
bekämpft	worden.	Es	seien	nicht	die	Interessierten	wegen	der	vielen	Desinteressierten	zu	bestrafen.

–	 	In	einem	Landsgemeindekanton	sei	der	frühe	Einbezug	der	Jugend	besonders	wichtig;	es	komme	ihr	im	
Landsgemeindering	denn	auch	fast	ein	Ehrenplatz	zu.

–	 	Im	nahen	Ausland	funktioniere	das	eingeführte	aktive	Stimmrecht	16	problemlos.
–	 	Die	Jugendlichen	brächten	auch	Qualitäten	in	die	politische	Diskussion	ein:	neue	Ideen,	Flexibilität,	Mut	

zu	Neuem.
–	 	Das	Argument	der	Beeinflussung	sei	bei	Jugendlichen	kaum	stichhaltiger	als	bei	Erwachsenen;	Jugend-

liche	diesen	Alters	seien	eher	besonders	kritisch.
–	 	Das	Einräumen	des	aktiven	Stimmrechts	16	bringe	überhaupt	nichts	Negatives,	die	interessierten	Jugend-

lichen	hingegen	würden	Ernst	genommen.	

Der	Landrat	lehnte	den	Memorialsantrag	sowie	–	im	Stimmenverhältnis	von	etwa	4:3	–	auch	den	regierungs-
rätlichen	Gegenvorschlag	ab.	

7. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, den Memorialsantrag betreffend Stimmrechtsalter 16 abzulehnen.


